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Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: Bau/333/2016 
 

Sachgebiet Sachbearbeiter Datum: 
Bauamt Zue, Christian 28.12.2016 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung Status 

Flughafen-, Planungs- und 
Bauausschuss 

30.01.2017  öffentlich 

 

Bebauungsplan Nr. 124  
"Wohngebiet zwischen Trentiner Straße und Robert-Koch-Straße",  
Würdigung der Stellungnahme Landratsamt Freising, Sachgebiet Untere 
Naturschutzbehörde 
 

Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Landratsamt Freising Sachgebiet Untere Naturschutzbehörde vom 
9.11.2016 
 

  



 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es wird darauf hingewiesen artenschutz-
rechtliche Verbotstatbestände zu unterlassen. Die vorgesehenen Maßnahmen der speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung zur Vermeidung sind einzuhalten. Es werden Hinweise 
gegeben zur Überwindung der Einwendungen der Belange des Umweltschutzes, Natur-
schutzes und der Landschaftspflege.  
 
Folgende Vermeidungs- bzw. Minimierungsmaßnahmen sind zu prüfen:  
 
Sockellose Zäune, Fassadenbegrünung sowie Fuß- / Radweg in wassergebundener bzw. 
wasserdurchlässiger Bauweise.  
 
Der Hinweis auf sockellose Zäune ist aufgrund der Ortsrandlage sinnvoll und kann unter den 
planungsrechtlichen Festsetzungen aufgenommen werden.  
 
Fassadenbegrünungen sind aus Sicht des Naturschutzes sowie aus gestalterischer Sicht 
wünschenswert und werden unter die Hinweise in den Textteil aufgenommen.  
 
Der Verweis auf die Verbesserung der Entwässerungssituation durch einen wassergebun-
denen bzw. wasserdurchlässigen Fuß- u. Radweg ist nachvollziehbar. Jedoch erscheint 
diese Maßnahme aufgrund des höheren Unterhaltsaufwandes im Vergleich zu den er-
reichten Vorteilen leider nicht als sinnvoll. Von einer entsprechenden Festsetzung wird daher 
abgesehen.  
 
Die Naturschutzbehörde empfiehlt unter der Festsetzung 4.2 Strauchpflanzungen, diesen 
Punkt mit einer Pflanzliste und dem Zusatz heimische Arten zu ergänzen. Mit der bisherigen 
Festsetzung standortgerecht ist die Anforderung an die Art der Strauchpflanzung nach An-
sicht der Bauverwaltung jedoch ausreichend definiert. Eine Pflanzliste sowie die Festsetzung 
„heimisch“ sollte aus Sicht der Bauverwaltung nicht getroffen werden, da diese Regelungen 
die private Gartengestaltung schon sehr stark einschränken würden. 
 
Diskussionsverlauf:  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss beschließt die Würdigung entsprechend dem 
Sachvortrag. Der Bebauungsplan wird entsprechend geändert. 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 
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